
 

 
  

 
 

 
 
 

Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer 
(Wirtschaftsprüferordnung) 

 
- Auszug - 

 
 

zuletzt geändert durch  
das Gesetz zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie in der Justiz 

und zur Änderung weiterer Vorschriften 
vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2248) 

 

Zweiter Teil 

Voraussetzungen für die Berufsausübung 

Erster Abschnitt 

Zulassung zur Prüfung 

§ 5 

Prüfungsstelle, Rechtsschutz 

(1) Die Wirtschaftsprüferkammer richtet zur Erfüllung der ihr nach dem Zweiten und 

Neunten Teil dieses Gesetzes obliegenden Aufgaben für das Zulassungs- und staatliche 

Prüfungsverfahren eine „Prüfungsstelle für das Wirtschaftsprüfungsexamen bei der 

Wirtschaftsprüferkammer“ (Prüfungsstelle) ein.  

(2) 1 Die Prüfungsstelle ist eine selbständige Verwaltungseinheit bei der Wirtschaftsprü-

ferkammer. 2 Die Prüfungsstelle wird von einer Person geleitet, welche die Befähigung 

zum Richteramt haben muss (Leitung der Prüfungsstelle). 3 Die Prüfungsstelle ist bei 

der Erfüllung ihrer Aufgaben an Weisungen nicht gebunden.  
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(3) Die Prüfungsstelle kann bei der Durchführung ihrer Aufgaben die Landesgeschäfts-

stellen der Wirtschaftsprüferkammer einbeziehen.  

(4) Die Prüfungsstelle unterstützt die Aufgabenkommission, die Prüfungskommission 

und die Widerspruchskommission.  

(5) Über den Widerspruch gegen Bescheide, die im Rahmen des Zulassungs- und Prü-

fungsverfahrens erlassen worden sind, entscheidet die Widerspruchskommission.   

§ 6 

Verbindliche Auskunft 

Auf Antrag erteilt die Prüfungsstelle eine verbindliche Auskunft über die Erfüllung einzel-

ner Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung, für die Befreiung von Zulassungs-

voraussetzungen und für die Anrechnung von Prüfungsleistungen.  

§ 7 

Antrag auf Zulassung zur Prüfung 

Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist in schriftlicher Form an die Prüfungsstelle zu 

richten. 

§ 8 

Voraussetzungen für die Zulassung (Vorbildung) 

(1)  Die Zulassung setzt den Nachweis einer abgeschlossenen Hochschulausbildung 

voraus. 

(2) Auf den Nachweis einer abgeschlossenen Hochschulausbildung kann verzichtet 

werden, wenn die Bewerbenden 
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1. sich in mindestens zehnjähriger Tätigkeit als Beschäftigte bei Berufsangehörigen, 

einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, vereidigten Buchprüfern oder vereidigten 

Buchprüferinnen, einer Buchprüfungsgesellschaft, einem genossenschaftlichen Prü-

fungsverband oder der Prüfungsstelle eines Sparkassen- und Giroverbandes  

oder einer überörtlichen Prüfungseinrichtung für Körperschaften und Anstalten des 

öffentlichen Rechts bewährt haben; 

2. mindestens fünf Jahre den Beruf als vereidigter Buchprüfer oder vereidigte Buchprü-

ferin oder als Steuerberater oder Steuerberaterin ausgeübt haben. 

(3) Wurde die Hochschulausbildung außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes 

abgeschlossen, so muss das Abschlusszeugnis gleichwertig sein. 

§ 8a 

Anerkannte Hochschulausbildungsgänge, Rechtsverordnung 

(1) Hochschulausbildungsgänge,  

1. die alle Wissensgebiete nach § 4 der Wirtschaftsprüferprüfungsverordnung umfas-

sen,  

2. die mit einer Hochschulprüfung oder einer staatlichen Prüfung abschließen und 

3. in denen Prüfungen einzelner Wissensgebiete, für die ein Leistungsnachweis ausge-

stellt wird, in Inhalt, Form und Umfang einer Prüfung im Wirtschaftsprüfungsexamen 

entsprechen,  

können auf Antrag der Hochschule von der in der Rechtsverordnung nach Absatz 3 be-

stimmten Stelle als zur Ausbildung von Berufsangehörigen besonders geeignet aner-

kannt werden.  

(2) 1 Leistungsnachweise, die in Prüfungen nach Absatz 1 Nr. 3 erbracht wurden, erset-

zen die entsprechenden Prüfungen im Wirtschaftsprüfungsexamen. 2 Die Leistungs-

nachweise sind der Prüfungsstelle vorzulegen.  

(3) 1 Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie bestimmt durch Rechtsver-

ordnung mit Zustimmung des Bundesrates die für die Anerkennung zuständige Stelle. 2 

In der Rechtsverordnung kann es ferner 
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1. die Voraussetzungen der Anerkennung näher bestimmen, insbesondere das Verfah-

ren zur Feststellung, ob Wissensgebiete des Hochschulausbildungsgangs denen 

nach § 4 der Wirtschaftsprüferprüfungsverordnung entsprechen, 

2. Einzelheiten des Anerkennungsverfahrens, insbesondere die dem Antrag beizufü-

genden Unterlagen, und die Bekanntmachung der Anerkennung regeln sowie  

3. die Voraussetzungen der frühzeitigen Zulassung zur Prüfung nach § 9 Abs. 6 Satz 2, 

insbesondere die dem Antrag beizufügenden Unterlagen, bestimmen. 

 

 
§ 9 

Voraussetzungen für die Zulassung (Prüfungstätigkeit) 

(1) 1 Die Zulassung setzt eine für die Ausübung des Berufes genügende praktische 

Ausbildung (Tätigkeit) voraus. 2 Bewerbende mit abgeschlossener Hochschulausbildung 

haben eine wenigstens dreijährige Tätigkeit bei einer in § 8 Abs. 2 Nr. 1 genannten Stel-

le nachzuweisen. 3 Beträgt die Regelstudienzeit der Hochschulausbildung weniger als 

acht Semester, verlängert sich die Tätigkeit auf vier Jahre; eine darüber hinausgehende 

Tätigkeit wird nicht gefordert. 4 Die Tätigkeit muss nach Erwerb des ersten berufsqualifi-

zierenden Hochschulabschlusses erbracht werden; Absatz 6 Satz 2 bleibt unberührt.  

(2) 1 Von ihrer gesamten Tätigkeit müssen die Bewerbenden wenigstens während der 

Dauer zweier Jahre überwiegend an Abschlussprüfungen teilgenommen und bei der 

Abfassung der Prüfungsberichte mitgewirkt haben (Prüfungstätigkeit). 2 Sie sollen wäh-

rend dieser Zeit insbesondere an gesetzlich vorgeschriebenen Abschlussprüfungen teil-

genommen und an der Abfassung der Prüfungsberichte hierüber mitgewirkt haben.  
3 Die Prüfungstätigkeit muss  

1. im Falle des § 8 Abs. 2 Nr. 1 nach dem fünften Jahr der Mitarbeit abgeleistet wer-

den;  

2. im Falle des § 8 Abs. 2 Nr. 2 während oder nach der beruflichen Tätigkeit als verei-

digter Buchprüfer oder vereidigte Buchprüferin oder als Steuerberater oder Steuer-

beraterin abgeleistet werden. 
4 Das Erfordernis der Prüfungstätigkeit ist erfüllt, wenn die Bewerbenden nachweislich in 

fremden Unternehmen materielle Buch- und Bilanzprüfungen nach betriebswirtschaftli-

chen Grundsätzen durchgeführt haben. 5 Als fremd gilt ein Unternehmen, mit dem die 
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Bewerbenden weder in einem Leitungs- noch in einem Anstellungsverhältnis stehen o-

der gestanden haben.  

(3) Die Prüfungstätigkeit muss in Mitarbeit bei Berufsangehörigen, einer Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft, vereidigten Buchprüfern oder vereidigten Buchprüferinnen, einer 

Buchprüfungsgesellschaft, einem genossenschaftlichen Prüfungsverband, einer Prü-

fungsstelle eines Sparkassen- und Giroverbandes oder einer überörtlichen Prüfungsein-

richtung für Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, in denen ein Berufs-

angehöriger tätig ist, ausgeübt worden sein.  

(4) Der Nachweis der Tätigkeit wie auch der Prüfungstätigkeit entfällt für Bewerbende, 

die seit mindestens fünfzehn Jahren den Beruf als Steuerberater oder Steuerberaterin 

oder als vereidigter Buchprüfer oder vereidigte Buchprüferin ausgeübt haben; dabei sind 

bis zu zehn Jahre Berufstätigkeit als Steuerbevollmächtigter oder Steuerbevollmächtigte 

anzurechnen.  

(5) 1 Eine Revisorentätigkeit in größeren Unternehmen oder eine Tätigkeit als Steuerbe-

rater oder Steuerberaterin oder in einem Prüfungsverband nach § 26 Abs. 2 des Kredit-

wesengesetzes oder eine mit der Prüfungstätigkeit in Zusammenhang stehende Tätig-

keit bei der Wirtschaftsprüferkammer oder bei einer Personenvereinigung nach § 43a 

Abs. 4 Nr. 4 kann bis zur Höchstdauer von einem Jahr auf die Tätigkeit nach Absatz 1 

angerechnet werden. 2 Dasselbe gilt für prüfende Personen im öffentlichen Dienst, so-

fern sie nachweislich selbständig Prüfungen von größeren Betrieben durchgeführt ha-

ben. 3 Eine Tätigkeit im Ausland ist auf die Tätigkeit nach Absatz 1 anzurechnen, wenn 

sie bei einer Person, die in dem ausländischen Staat als sachverständiger Prüfer er-

mächtigt oder bestellt ist, abgeleistet wurde und wenn die Voraussetzungen für die Er-

mächtigung oder Bestellung den Vorschriften dieses Gesetzes im Wesentlichen ent-

sprechen.  

(6) 1 Eine Tätigkeit im Sinne des Absatzes 1, die im Rahmen eines nach § 8a anerkann-

ten Hochschulausbildungsgangs nachgewiesen wird, kann bis zu einer Höchst-dauer 

von einem Jahr auf die Tätigkeit nach Absatz 1 angerechnet werden. 2 Zudem kann die 

Zulassung zur Prüfung abweichend von Absatz 1 bereits zu einem früheren Zeitpunkt 

erfolgen.  
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§ 10 

(aufgehoben) 

§ 10a 

(aufgehoben) 

§ 11 

(aufgehoben) 

§ 11a 

(aufgehoben) 

 

Zweiter Abschnitt 

Prüfung 

§ 12 

Prüfungskommission und Gliederung der Prüfung 

(1) Die Prüfung wird vor der Prüfungskommission abgelegt.  

(2) Die Prüfung gliedert sich in eine schriftliche und eine mündliche Prüfung. 

(3) An alle Bewerber sind ohne Rücksicht auf ihren beruflichen Werdegang gleiche An-

forderungen zu stellen. 
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§ 13 

Verkürzte Prüfung für Steuerberater 

1 Steuerberater und Bewerber, die die Prüfung als Steuerberater bestanden haben, 

können die Prüfung in verkürzter Form ablegen. 2 Bei der Prüfung in verkürzter Form 

entfällt die schriftliche und mündliche Prüfung im Steuerrecht. 

§ 13a 

Verkürzte Prüfung für vereidigte Buchprüfer 

(1) 1 Vereidigte Buchprüfer und vereidigte Buchprüferinnen können die Prüfung in ver-

kürzter Form ablegen. 2 Bei der Prüfung in verkürzter Form entfällt für vereidigte Buch-

prüfer und vereidigte Buchprüferinnen, die Steuerberater oder Steuerberaterinnen sind, 

die schriftliche und mündliche Prüfung im Steuerrecht, in Angewandter Betriebswirt-

schaftslehre und Volkswirtschaftswirtschaftslehre, für vereidigte Buchprüfer und verei-

digte Buchprüferinnen, die Rechtsanwälte oder Rechtsanwältinnen sind, im Wirtschafts-

recht, in Angewandter Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre.  

(2)  1 Anträge auf Zulassung zur verkürzten Prüfung, die nicht für eine Wiederholungs-

prüfung gestellt werden, müssen bis spätestens 31. Dezember 2007 formgerecht einge-

reicht werden. 2 Die Prüfungen müssen bis spätestens 31. Dezember 2009 abgelegt 

sein. 3 Dieselbe Frist gilt für die den Prüfungen nachfolgenden Rücktrittsfolge- und Wie-

derholungsprüfungen nach den §§ 21, 22, 32 und 33 der Wirtschaftsprüferprüfungsver-

ordnung; nach Ablauf der Frist nach Satz 2 besteht kein Anspruch mehr auf deren 

Durchführung.  
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§ 13b 

Verkürzte Prüfung nach Anrechnung gleichwertiger Prüfungsleistungen,  
Rechtsverordnung 

1 Prüfungsleistungen, die im Rahmen einer Hochschulausbildung erbracht werden, wer-

den angerechnet, wenn ihre Gleichwertigkeit in Inhalt, Form und Umfang mit den in § 4 

der Wirtschaftsprüferprüfungsverordnung aufgeführten Anforderungen der Prüfungsge-

biete Angewandte Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre oder Wirtschaftsrecht 

im Zulassungsverfahren durch die Prüfungsstelle festgestellt wird. 2 Bei der Prüfung in 

verkürzter Form entfällt die schriftliche und mündliche Prüfung in dem entsprechenden 

Prüfungsgebiet. 3 Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermäch-

tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die inhaltlichen und for-

malen Voraussetzungen für die Feststellung der Gleichwertigkeit und das Verfahren 

festzulegen.  

§ 14 

Einzelheiten des Prüfungsverfahrens 

1 Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie regelt durch Rechtsverordnung 

1. die Einrichtung der Prüfungskommission, der Aufgabenkommission und der Wider-

spruchskommission, in denen jeweils eine Person, die eine für die Wirtschaft zustän-

dige oder eine andere oberste Landesbehörde vertritt, den Vorsitz hat, die Zusam-

mensetzung und die Berufung ihrer Mitglieder;  

2. die Einzelheiten der Prüfungsaufgabenfindung, der Prüfung und des Prüfungsverfah-

rens, insbesondere die dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung beizufügenden Unter-

lagen, und die Prüfungsgebiete;  

3. die schriftliche und mündliche Prüfung, Rücktritt und Ausschluss von der Prüfung, 

Prüfungsergebnis, Ergänzungsprüfung, Wiederholung der Prüfung und die Mitteilung 

des Prüfungsergebnisses.  
2 Die Rechtsverordnung bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates.  
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§ 14a 

 
Zulassungsgebühr, Prüfungsgebühr 

1 Für alle Zulassungs- und Prüfungsverfahren und für erfolglose Widerspruchsverfahren 

sind Gebühren an die Wirtschaftsprüferkammer zu zahlen; die Wirtschaftsprüferkammer 

kann die Erhebung der Gebühren sowie deren Höhe und Fälligkeit bestimmen.  2 Nähe-

res regelt die Gebührenordnung der Wirtschaftsprüferkammer (§ 61 Abs. 2).  

§ 14b 

(aufgehoben) 

§ 14c 

(aufgehoben) 


